KT 16.03.09

Dringlichkeitsantrag der SPD-Kreistagsfraktion
Kommunalwahltermin 2009

Hierzu stellen wir folgenden Antrag:

 

1. Der Kreistag des Kreises Olpe lehnt den von der Landesregierung geplanten Termin 30.08.2009 für die Kommunalwahl ab und verlangt die Zusammenlegung der Kommunalwahl mit der Bundestagswahl am 27.09.2009. 

2. Der Landrat wird beauftragt, die Haltung des Kreistages an den Ministerpräsidenten, den Innenminister sowie an die Fraktionsvorsitzenden des Landtages weiter zu leiten. 

3. Für den Fall, dass die Landesregierung am geplanten Termin 30.08.2009 festhält, wird der Landrat schon jetzt beauftragt, die dem Kreis Olpe zusätzlich entstehenden Kosten insbesondere unter Bezugnahme auf Artikel 78 der Landesverfassung NRW (Konnexitätsprinzip) bei der Landesregierung geltend zu machen.

Begründung:

Nach der Niederlage vor dem Verfassungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen, die Kommunalwahl mit der Europawahl zusammen zu legen, beabsichtigt die Landesregierung nunmehr, die Kommunalwahl am 30.08.2009 stattfinden zu lassen. Dies würde bedeuten, dass zusammen mit der Europawahl am 07.06.2009 und der Bundestagswahl am 27.09.2009 ein dritter Wahltermin in diesem Jahr stattfindet. 

Dieses Vorhaben ist nicht nachvollziehbar, da hierunter zum einen die Wahlbeteiligung sicherlich leiden wird und zum anderen hierdurch erhebliche Mehrkosten (landesweit wird mit mehr als 40 Millionen Euro gerechnet) entstehen. Denn gerade auch die Kostenreduzierung war ein Argument der Landesregierung für eine Zusammenlegung von Europa- und Kommunalwahl. Konsequenterweise sollte dann die Kommunalwahl nunmehr mit der Bundestagswahl am 27.09.2009 zusammengelegt werden. 

Dieser zusätzliche Wahltermin am 30.08.2009 verursacht auch für den Kreis Olpe nicht unerhebliche Mehrkosten. Zudem sind aufgrund dieses zusätzlichen Wahltermins erhebliche Schwierigkeiten bei der Suche und Bestellung der Wahlvorstände in den einzelnen Wahlkreisen zu erwarten. Aufgrund dessen lehnen wir diesen zusätzlichen Termin ab.

Wenn die Landesregierung jedoch an dem bisher geplanten Kommunalwahltermin 30.08.2009 festhält, sind die entsprechenden Mehrkosten bei der Landesregierung einzufordern. Insbesondere das Konnexitätsprinzip aus Artikel 78 der Landesverfassung NRW, wonach das Land für übertragene Aufgaben einen finanziellen Ausgleich zu schaffen hat, sollte hierbei zum Tragen kommen.

